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3. Umsetzung von Bundesinventaren und Bewirtschaftungsvertrdage

3.1 Auen von nationaler Bedeutung

Einmal mehr zeigte sich im Jahr 2001, dass im Auenvollzug die Geschafte weit-
gehend von aussen gesteuert werden. Die erfreuliche Initiative von Wasserbau
und Fischerei bei der Forderung von Renaturierungsvorhaben auch in Auen-
objekten geben unseren Handlungsbedarf weitgehend vor, da die Regelung der
zukinftigen Nutzungen und Entschadigungsfragen sowie die Perimeterabgren-
zung gleichzeitig angegangen werden mussen. Daneben waren Mitberichtsge-
schafte und Gesuche um Ausnahmebewilligungen in Auen zu bearbeiten. Da nur
beschrankt personelle und finanzielle Mittel zur Verfligung stehen, erfuhr das
geplante Jahresprogramm einige Anderungen, und die gesteckten Ziele konnten
nur zum Teil erreicht werden. So konnten die drei Simmeauen Briinnlisau, Wilerau
und Niedermettlisau nicht wie vorgesehen abgeschlossen werden. Beim Vollzug
der Objekte Senseauen und Schwarzwasser trat wegen notwendiger Zusatzab-
klarungen im Zusammenhang mit den Einspracheverhandlungen ebenfalls eine
Verzégerung ein.

Wir hoffen, dass die mit dem BUWAL abgeschlossene Leistungsvereinbarung, die
dem Naturschutzinspektorat zusatzliche finanzielle Mittel im Auenvollzug bis
2008 gewahrt, die ndtige Dynamik in die hangigen Verfahren bringt. Basierend
auf dieser Leistungsvereinbarung konnte das Naturschutzinspektorat im Auen-
vollzug mit dem Buro IMpuLs, Forstingenieure und Umweltfachleute in Thun einen
Vertrag zur Unterstitzung abschliessen.

Trotz der insgesamt ernlchternden Bilanz im Vollzug konnten in einigen Auen-
objekten doch erfreuliche Resultate erzielt werden. Dazu gehort der Oberburger
Schachen an der Emme, wo 2001 die 6ffentliche Mitwirkung durchgefiihrt wer-
den konnte. Die zahlreichen vorgangig gefiihrten Gesprache und Verhandlungen
haben sich gelohnt. Im Dezember erfolgte der Spatenstich zum Aufweitungspro-
jekt Winterseyschachen. Damit fand eine nur gerade zweijéhrige Planungszeit,
die gekennzeichnet war durch eine erfreuliche und unkomplizierte Zusammen-
arbeit aller Beteiligten unter Federflihrung des Wasserbaus ihren Abschluss. Ge-
spannt warten nun alle auf das erste Hochwasser, um zu beobachten, wie sich die
Emme nach der Entfernung der Uferverbauungen auf der rechten Seite durch
fortschreitende Erosion einen Teil ihres urspriinglichen Raumes zurtickerobert.
Der ganze Perimeter des zukinftigen Naturschutzgebietes wurde vor Baubeginn
durch Fachleute beziiglich der vorhandenen Pflanzenarten, der Amphibien,
Weichtiere (Schnecken und Muscheln) sowie der Vogelarten untersucht, um spa-
ter Aussagen Uber die Auswirkungen der Renaturierung machen zu kénnen. Es
ist davon auszugehen, dass sich gewisse, auf dynamische Lebensrdume angewie-
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sene Arten neu ansiedeln werden. Die Untersuchungen zeigen schon heute vor-
wiegend auf der rechten Seite, im Winterseyschachen, ein sehr reiches Vorkom-
men an Pflanzen- und Tierarten. Herausragend ist der Neufund des Alpensala-
Manders, der hier seine nérdlichste Verbreitung findet.

Initialisiert von Wasserbau und Fischerei wurde im Augand an der Kander eben-
falls ein gemeinsames Projekt in Angriff genommen und erstmals in dieser Art
verfahrensmassig koordiniert: Planung fir die Unterschutzstellung und Auen-
renaturierung sowie fiir Hochwasserschutz. Leitung und Koordination des Pro-

jekts wurden dem Biiro SicMaPLAN in Bern Ubertragen.
Annelies Friedli

3.2 Waldbewirtschaftungsvertrége

2001 konnten in den Auenobjekten von nationaler Bedeutung entlang der Alten
Aare verschiedene Waldvertrage abgeschlossen werden. Fiir Grundbeitrage und
Abgeltungen sowie fiir angeordnete Massnahmen wurden total rund Fr. 57 000.—
ausbezahlt.

Das Entschadigungsmodell fiir Waldnaturschutzleistungen im Kanton Bern
wurde 2001 von der eidgenéssischen Forstdirektion zustimmend zur Kenntnis

genommen.
Annelies Friedli, Felix Leiser

3.3 Bewirtschaftungsvertrage Trockenstandorte und Feuchtgebiete

3.3.1 Totalrevision der Verordnung Uber Beitrdge an Trockenstandorte und
Feuchtgebiete (VTF)

D?e 1989 eingefiihrte VTF musste zur Anpassung an die landwirtschaftlichen
Direktzahlungen bereits mehrmals gezndert werden. Die letzte Anderung erfolg-
t€ 1995, Damals war der Systemwechsel zum Sockel-Bonus-Prinzip beabsichtigt,
Welcher die Hohe der Naturschutzleistungen (Bonus) unabhangig von der nach
Zonen abgestuften Hohe der Direktzahlungen (Sockel) definiert. Aufgrund der
dnzunehmenden (geringen) Mehrausgaben hatte die Finanzdirektion dieser An-
derung jedoch nicht zugestimmt. Die Volkswirtschaftsdirektorin stellte indessen
f?St, dass der Systemwechsel prinzipiell erwiinscht sei und bei der néchsten sich
bietenden Gelegenheit vollzogen werden soll.

Die neue, am 1. Mai 2001 in Kraft getretene Oko-Qualitatsverordnung (OQV) des
BUndes er6ffnete die Moglichkeit, kantonale Programme zur Férderung der Qua-
litét und Vernetzung von 6kologischen Ausgleichsflachen finanziell zusétzlich zu
Unterstitzen. Die VTF ist ein solches, auf der Naturschutzgesetzgebung basieren-
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des kantonales Qualitatsprogramm. Dieses Programm wurde im Sommer 2001
dem Bundesamt fur Landwirtschaft zur Genehmigung nach Art. 15 OQV unter-
breitet. Da die inventarisierten Trockenstandorte und Feuchtgebiete auch Weiden
und Flachen ausserhalb der landwirtschaftlichen Nutzflache umfassen (z.B. So6m-
merungsgebiet), erflllen nur rund 20% der mit Bewirtschaftungsvertragen ge-
sicherten Flachen die Kriterien der OQV. Diese zusatzlichen Bundesgelder ermog-
lichten nun, den seit 1995 vorgesehenen Systemwechsel bei den VTF-Beitrdgen
vorzunehmen.

Aufgrund der stichprobeweisen Kontrollen und Uberpriifungen von Trocken-
standorten und Feuchtgebieten durch die Kantonalen Naturschutzaufseher wur-
den verschiedene fachliche Probleme aufgedeckt. Diese Fragen wurden in den
letzten Jahren von der begleitenden, speziellen Fachkommission diskutiert und
daraus abgeleitete inhaltliche Verbesserungsantrage verabschiedet. Hierbei han-
delt es sich beispielsweise um das Dingeverbot auf allen Trockenstandorten, da
diese durch den Stickstoffeintrag aus der Luft (Schadstoffbelastung) bereits in-
direkt gedtngt werden, oder den Verzicht einer Beitragszahlung fur Schafwei-
den. Diese gesammelten fachlichen Verbesserungen konnten nun ebenfalls in
die Totalrevision der Verordnung einfliessen.

Die Totalrevision der VTF verfolgte folgende Ziele:

e Inhaltliche Verbesserung und Vereinfachung: Die durch die gesammelten Er-
fahrungen der letzten 10 Jahre festgestellten fachlichen Mangel der Verord-
nung wurden behoben. Mit einzelnen Zusammenfassungen und dem Verzicht
auf Artenlisten wurde der Verordnungstext entlastet.

e \ereinfachung des Beitragssystems: Durch die Einfihrung des Sockel-Bonus-
Prinzips konnte die kompliziertere Definition von Beitrdgen nach den Zonen des
landwirtschaftlichen Produktionskatasters fallen gelassen werden.

e Harmonisierung der Beitrdge: Die in der VTF bestehenden Unterschiede zwi-
schen Beitragen fur Trockenstandorte und Beitréagen fur Feuchtgebiete wurden,
sofern inhaltlich begriindet, vereinheitlicht. Dabei konnten insbesondere die
Grundbeitrage fur Trockenstandorte angehoben werden.

* Teuerungsausgleich: Mit den zusatzlichen Mitteln aus der OQV konnte den
Bewirtschaftern der in Art. 53 des Naturschutzgesetzes (NSchG) verankerte
Teuerungsausgleich erstmals gewdhrt werden.

» Neutralitdt im Finanzhaushalt des Kantons: Die mit dem Wechsel des Beitrags-
systems verbundenen Mehrausgaben werden vollumfanglich durch die Mehr-
einnahmen aus der OQV (Bundesamt fir Landwirtschaft) abgedeckt.

Am 12. September 2001 beschloss der Regierungsrat die total Uberarbeitete
Verordnung (neue Abkirzung: FTV) und setzte sie riickwirkend auf den 1. Mai
2001 in Kraft.
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3.3.2 Stand des Vollzuges

Aufgrund der riickwirkenden Inkraftsetzung enthalt die revidierte Verordnung
(FTV) als Ubergangsbestimmung eine Bestandesgarantie-Klausel fiir das Jahr
2_001 : Konnte mit der neuen Regelung ein hdherer Beitrag erzielt werden, wurde
dieser ausbezahlt: hatte die neue Regelung (in Einzelfallen) eine Beitragsreduktion
Zur Folge, wurde der Beitrag fur das Jahr 2001 noch nicht gekrzt. Dies bedingte,
dass alle Beitrage sowohl nach dem alten wie auch dem neuen System berechnet
werden mussten.

Stand des Vollzuges mit Bewirtschaftungsvertragen per Ende 2001;

* Trockenstandorte

abgeschlossene Vertrage: 1303
Vertragsflache: 4359 ha
Beitrige 2001 Fr. 2 490 000.
* Feuchtgebiete

abgeschlossene Vertrage: 977
Ve_rtragsﬂéche: 4963 ha
BEI‘Erége 2001 Fr. 2 747 000.—

Durch die Revision der Verordnung hat sich die Summe der Beitragszahlungen von
fund 4,65 Mio. (2000) auf rund 5,25 Mio. Franken erhéht. Wegen der beschrie-

enen Ubergangsbestimmung kénnen die Beitrdge 2001 jedoch weder mit den
Vorjahren noch den kommenden Jahren verglichen werden.

Der erneute Rickgang der Vertragsflachen bei den Trockenstandorten ist darauf
Zurickzufuhren, dass einzelne Teilflichen aufgrund von Kontrollergebnissen aus
dem Inventar gestrichen werden mussten. Die Vertragsflachen bei den Feucht-
9ebieten haben aufgrund der von Landwirten beantragten Nachkartierungen

leicht zugenommen.
Felix Leiser

4. Anderungen in der Bundesgesetzgebung

Der Bundesrat hat per 1. August 2001 gesamtschweizerisch rund 700 Biotope in
das neue Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung auf-
9enommen. Ebenfalls auf diesen Zeitpunkt wurden in das schon bestehende
Aueninventar auch 66 Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen neu auf-
9enommen.



	Umsetzung von Bundesinventaren und Bewirtschaftungsverträge

